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Der betrieblichen Gefidhrdungsbeurteilung kommt
in Zeiten von Corona besondere Bedeutung zu. Die
Unternehmen miissen deshalb entsprechend der
allgemeinen Gefdhrdungslage ein wirksames Hygi-
enekonzept zur Eindimmung des Virus erarbeiten.
Ziel muss es sein, Beschiftigte vor Ansteckung zu
schiitzen und eine weitere Ausbreitung des Virus
zu verhindern.

Stellt sich ein betriebliches Hygienekonzept als
unzureichend heraus, konnen im Einzelfall ein-
zelne Bereiche oder sogar ganze Betriebsteile
geschlossen werden. Dies ist dann der Fall, wenn
keine anderen MaRnahmen zur Vermeidung einer
Ansteckung durch COVID-19 wirksam sind.

Mit dem ,,SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard®

des Bundesministeriums fiir Arbeit und Soziales
(BMAS) wurden einige bereits aus dem 6ffent-
lichen Leben her bekannte Schutzmafinahmen
auch fiir den gewerblichen Bereich iibernommen.

Es miissen folgende wirksame Malinahmen zur
Minderung einer Infektionsgefahr beachtet werden:

e Mindestens 1,5m Abstand zu allen anderen
Personen auch bei Gespriachen und in Pausen,

e BegriiBung ohne Korperkontakt,

e Husten und Niesen in Einmal-Taschentuch oder
Armbeuge, dabei von anderen Personen
wegdrehen,

e RegelmifRiges und griindliches Hindewaschen

Neben diesen allgemeinen Regeln miissen die
Unternehmen auch dariiberhinausgehende spezi-
fische betriebliche Anforderungen in dem Hygie-
nekonzept beriicksichtigen und zur bestehenden
Gefihrdungsbeurteilung ergédnzen. Nachfolgend
sind spezielle Empfehlungen fiir Druckereien und
papierverarbeitende Betriebe, insbesondere fiir
die Bereiche Verlagstitigkeiten und Tatigkeiten
der Druck- und Medienvorstufe, zu finden.

Alle Beschaftigten sind liber die Infektionswege mit dem
CoronaVirus informiert:

o Tropfcheninfektion, Schmierinfektion

o Husten, Niesen, Sprechen

o Korperkontakt,

o Nahe zu anderen Menschen.
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Wenn ein Mindestabstand von 1,5m nicht sicher ein-
gehalten werden kann, ist ein Hygienekonzept erforderlich,
bei dem auch ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) oder Mund-
Nasen-Bedeckung (MNB) getragen werden kann. Direkte,
enge Zusammenarbeit von Beschaftigten wird soweit wie
moglich vermieden, Arbeitsablaufe sind angepasst. Der
Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern soll grund-
satzlich auch bei der Arbeit eingehalten werden - in
Gebauden, im Freien und in Fahrzeugen! In den Betrieben
werden entsprechende Absperrungen, Markierungen oder
Zugangsregelungen umgesetzt. Wo dies nicht moglich ist,
werden wirksame Alternativen ergriffen. In Zweifelsfallen,
bei denen der Mindestabstand nicht sicher eingehalten
werden kann, kdnnen Mund-Nasen-Bedeckungen (MNB)
zur Verfiigung gestellt und getragen werden.

Soweit moglich, Beschéftigte, die zu einer Risikogruppe
gehoren, dort einsetzen wo Tatigkeiten organisiert werden
kdnnen, die einen sicheren Abstand gewahrleisten.

Den Beschéftigten wird eine telefonische Beratung durch
den Betriebsarzt angeboten.

Hinweis: Insbesondere wichtig fiir Beschaftigte, die unter
chronischen Atemwegserkrankungen (z. B. Asthma) oder
Beeintrachtigungen des Immunsystems leiden.

Beschéaftigte, die Symptome von Atemwegsinfektionen
oder Fieber zeigen, sollten der Arbeit fernbleiben, bis die
Gesundheit wieder voll hergestellt ist und keine Moglichkeit
mehr besteht, andere anzustecken. Dies wird von den
Fuhrungskraften aktiv kommuniziert und vorgelebt.

An Empfangsbereichen/Theken sind Kunststoffscheiben
angebracht oder abgehangte Folien installiert, um das
Risiko einer Keimiibertragung durch hochinfektiose Perso-
nen zu senken.

Sind Warteschlangen am Empfang/der Zeiterfassung nicht
vermeidbar, sind Markierungen am Boden angebracht,
um den Abstand von 1,5m zu gewahrleisten.

Sind Fremdfirmen im Unternehmen tatig, z. B. zur Ent-
sorgung von Prozesschemikalien aus dem Plattenbelichter,
gelten die in dieser Gefahrdungsbeurteilung festgelegten
MalRnahmen fiir alle Beteiligten.

Kontakte zwischen Personen, insbesondere Betriebs-
fremden, werden dokumentiert, um ggf. Infektionsketten
im Nachhinein nachvollziehen zu kénnen.

Arbeitsbeginn und Pausenzeiten sind versetzt organisiert.

Es besteht fiir die Beschaftigten die Moglichkeit, sich regel-
maRig griindlich die Hande zu waschen (mindestens

20 Sekunden), z. B. vor der Nahrungsaufnahme, vor/nach
dem Toilettengang und am Ende der Arbeitsschicht.
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Die Beschaftigten sind zu den Themen Hygiene und korrek-
tes Anwenden von Desinfektionsmittel geschult.

Die Reinigungsintervalle sind angepasst, Turklinken und
Handlaufe werden regelmalig gereinigt/desinfiziert.

Pausen sind so organisiert, dass ein Mindestabstand
zwischen den Beschéftigten (mindestens 1,5 Meter)
eingehalten werden kann (Pausenmaglichkeit im Freien,
versetzte Pausenzeiten, Abstande von Tischen und Stiihlen
in Gemeinschaftsraumen).

In Kantinen ist ein ausreichender Abstand von Tischen/
Stiihlen eingehalten. Warteschlangen an Essensausgabe
und Kasse sind organisatorisch vermieden; auf die Ein-
haltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern wird durch
Bodenmarkierungen hingewiesen.

Raume (insbesondere kleinere Raume) werden regelmaRig
grindlich gelliftet.

Arbeiten sind so organisiert, dass in kleineren Raumen
moglichst nur eine Beschaftigte oder ein Beschaftigter
arbeitet.

Buiroarbeitsplatze werden so genutzt, dass der Mindest-
abstand eingehalten wird, ggf. Kunststoffscheiben oder
abgehangte Folien installieren. In Zweifelsfallen, bei denen
der Mindestabstand nicht sicher eingehalten werden kann,
kénnen Mund-Nasen-Bedeckungen (MNB) zur Verfligung
gestellt und getragen werden.

Absprachen z.B. zu Druckvorlagen oder Manuskripten mit
Werbeagenturen, Verlagen, Autoren oder sonstigen Teil-
nehmern finden bevorzugt telefonisch oder per Video-
konferenz statt. Kann auf Anwesenheit mehrerer Personen
vor Ort nicht verzichtet werden, gibt es die Moglichkeit die
Mindestabstande einzuhalten.

Arbeitsmittel werden personenbezogen zur Verfligung
gestellt und verwendet.

Bei Nutzung von Arbeitsmittel und Geraten mit wechseln-
der Nutzung (PC, Drucker, Handwerkzeuge, Kaffee-
maschinen usw.) wird auf ausreichende Handhygiene
geachtet. Ebenso werden die Arbeitsmittel und Gerate
regelmalRig gereinigt).

Personalwechsel innerhalb Teams zur Reduzierung zusatz-
licher personlicher Kontakte wird moglichst vermieden.
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Weitere MaBnahmen (z. B. Notfall- oder Pandemieplan):

Diese Gefahrdungsbeurteilung ergédnzt die betriebliche Gefahrdungsbeurteilung. Sie wurde vor Beginn der Arbeiten erstellt,
die MaBRnahmen wurden umgesetzt und auf Wirksambkeit tiberpriift. Die Mitarbeiter sind unterwiesen.

Name der/des Arbeitsverantwortlichen Datum, Unterschrift

Berufsgenossenschaft Bestell-Nr. GB-C11

Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse Unsere Medien filr Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz
erhalten Sie unter () medien.bgetem.de

@ Www.bgetem.de 1-0-3-Stand: 05/20 - Alle Rechte beim Herausgeber

4von 4


https://medien.bgetem.de
https://www.bgetem.de

	Ergänzung der Gefährdungsbeurteilung  für Verlage und Betriebe der Druck­vorstufe zum Schutz vor Infektionen  mit dem Coronavirus
	Weitere Maßnahmen (z. B. Notfall­ oder Pandemieplan):
	Bestell-Nr. GB-C11
 Unsere Medien für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz  erhalten Sie unter    medien.bgetem.de
	1 · 0 · 3 – Stand: 05/20  – Alle Rechte beim Herausgeber


	Kontrollkästchen 3050: Off
	Kontrollkästchen 3071: Off
	Textfeld 3575: 
	Textfeld 3554: 
	Textfeld 202: 
	Textfeld 204: 
	Kontrollkästchen 3051: Off
	Kontrollkästchen 3072: Off
	Textfeld 3576: 
	Kontrollkästchen 3052: Off
	Kontrollkästchen 3073: Off
	Textfeld 3577: 
	Kontrollkästchen 3053: Off
	Kontrollkästchen 3074: Off
	Textfeld 3578: 
	Kontrollkästchen 3054: Off
	Kontrollkästchen 3075: Off
	Textfeld 3579: 
	Kontrollkästchen 3055: Off
	Kontrollkästchen 3076: Off
	Textfeld 3580: 
	Kontrollkästchen 3056: Off
	Kontrollkästchen 3077: Off
	Textfeld 3581: 
	Kontrollkästchen 3057: Off
	Kontrollkästchen 3078: Off
	Textfeld 3582: 
	Kontrollkästchen 3058: Off
	Kontrollkästchen 3079: Off
	Textfeld 3583: 
	Kontrollkästchen 3059: Off
	Kontrollkästchen 3080: Off
	Textfeld 3584: 
	Kontrollkästchen 3060: Off
	Kontrollkästchen 3081: Off
	Textfeld 3585: 
	Kontrollkästchen 3061: Off
	Kontrollkästchen 3082: Off
	Textfeld 3586: 
	Kontrollkästchen 3062: Off
	Kontrollkästchen 3083: Off
	Textfeld 3587: 
	Kontrollkästchen 3063: Off
	Kontrollkästchen 3084: Off
	Textfeld 3588: 
	Kontrollkästchen 3064: Off
	Kontrollkästchen 3085: Off
	Textfeld 3589: 
	Kontrollkästchen 3065: Off
	Kontrollkästchen 3086: Off
	Textfeld 3590: 
	Kontrollkästchen 3066: Off
	Kontrollkästchen 3087: Off
	Textfeld 3591: 
	Kontrollkästchen 3067: Off
	Kontrollkästchen 3088: Off
	Textfeld 3592: 
	Kontrollkästchen 3068: Off
	Kontrollkästchen 3089: Off
	Textfeld 3593: 
	Kontrollkästchen 3069: Off
	Kontrollkästchen 3090: Off
	Textfeld 3594: 
	Kontrollkästchen 3070: Off
	Kontrollkästchen 3091: Off
	Textfeld 3595: 
	Textfeld 203: 
	Textfeld 205: 
	Textfeld 3571: 


